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Abbruch mit
Wiederaufbau
Wir werden unsere Wohnim-
mobilie abreißen und neu auf-
bauen. Das Bauvolumen
ändert sich dabei nicht. Kön-
nen wir den Mehrwertsteuer-
satz von 4 Prozent für die
Erstwohnung nutzen?
Die Mehrwertsteuer von 4 Pro-
zent steht nur für den Neubau
der Erstwohnung oder deren
Erweiterung zu. Ausgenom-
men sind immer die soge-
nannten Luxuswohnungen der
Katasterkategorien A/1, A/8
und A/9. Bei einem Abriss und
Wiederaufbau mit dem glei-
chen Gesamtvolumen der Im-
mobilie liegt kein Neubau vor.
Auch dann nicht, wenn sich
das Erscheinungsbild ändert.
Es wird nicht der Mehrwert-
steuersatz von 4 Prozent, son-
dern von 10 Prozent angewen-
det. Bei den Luxuswohnungen
gilt der ordentliche Mehrwert-
steuersatz von 22 Prozent. Bei
einem Wiederaufbau können
aber die steuerlichen Absetz-
beträge für die Wiedergewin-
nungsarbeiten und die energe-
tische Sanierung genutzt wer-
den. Der steuerliche Vorteil
kann dadurch unter Umstän-
den ein Vielfaches über jenen
vom Mehrwertsteuersatz von 4
Prozent liegen. Auch die neue
Superabschreibung von 110
Prozent kann – sofern die Vor-
aussetzungen gegen sind – be-
ansprucht werden. Mit dem
Techniker ist auch abzuklären,
welcher Titel in der Baukon-
zession anzuführen ist. In der
Regel ist folgende Beschrei-
bung anzugeben: „Sanierung
in Form von Abbruch und Wie-
deraufbau mit gleicher Volu-
metrie laut Art. 3 Buchstabe d)
des DPR 380/01 und G.D.
69/2013“. Für die Absetzbeträ-
ge muss dokumentiert werden,
dass das Bauvolumen sich
nicht erhöht hat. Technische
Volumen, wie der Heizraum,
sind dabei nicht zu berücksich-
tigen. ©

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it).
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Der Fall:
Eine Frau hat bei einem italieni-
schen Reiseveranstalter eine
Pauschalreise nach Santorin ge-
bucht. Auf der griechischen Insel
angekommen stellte sie aber fest,
dass das kleine Hotel weiter vom
Meer entfernt lag, als von ihr er-
wartet. Auch in Sachen Hygiene
vermochte die Unterkunft die Ur-
lauberin nicht zu überzeugen.
Nach ihrer Rückkehr in die Hei-
mat versuchte sie, außergericht-
lich einen Schadenersatz zu er-
halten – vergeblich. Daher brach-
te sie schließlich Klage ein.

Wie die Gerichte entschieden
haben:
Zunächst sah es für die Urlaube-
rin gut aus. In erster Instanz be-
kam sie teilweise Recht und ihr
wurden der Ersatz für die gesam-
ten Kosten der Pauschalreise, die
Zusatzkosten für die frühzeitige

Rückfahrt sowie die Anwaltspe-
sen für die vorgerichtliche Forde-
rungsbetreibung zugesprochen.
Eine separate Schadenersatz-
summe für entgangene Urlaubs-
freude hat ihr das Landesgericht
allerdings nicht zuerkannt.

Gegen dieses Urteil hat der
Reiseveranstalter Berufung ein-
gelegt – mit Erfolg. Das Ober-
landesgericht Brescia hob die
erstrichterliche Entscheidung
auf. Die Folge: Die Urlauberin
musste die gesamte Geldsum-
me, die ihr das Landesgericht
Brescia zugesprochen hatte,
wieder zurückzahlen.

Zugleich wandte sich die Klä-
gerin daher an das römische
Höchstgericht – und die Scha-
denersatzforderung der Touristin
wurde definitiv abgewiesen (Be-
schluss Nr. 11758 vom 18. Juni
2020).

Doch wie konnten die Höchst-
richter so entscheiden? Nun: Aus
Sicht der Kassation waren im Rei-
seprogramm die wesentlichen
Eigenschaften des betreffenden
Hotels hinreichend klar be-
schrieben gewesen, weshalb die
Dame bei der Buchung gewusst
haben musste, um welchen Be-
herbergungsbetrieb es sich han-

delte und welche Leistungen sie
sich dort erwarten durfte. Aus-
drücklich war im Reiseprospekt
auch von einem „kleinen Hotel“
die Rede gewesen, weswegen
von Anfang an klar gewesen sein
musste, dass gewisse Annehm-
lichkeiten, die man in einer grö-
ßeren Struktur vielleicht erwar-
ten kann, nicht vorhanden sind.

Was die hygienischen Zustän-
de im Hotel betraf, so ist es der
Klägerin nach Auffassung der
Höchstrichter nicht gelungen,
grobe Mängel nachzuweisen: Sie
hatte zwar Fotos vorgelegt, doch
die waren undatiert und hätten
theoretisch auch von einem an-
deren Ort stammen können.
Ebenso wenig hatte die Frau die
Behauptung stützen können, im
Hotel hätte es unangenehm gero-
chen und es seien Kakerlaken
vorgefunden worden.

Insgesamt konnte die Urlaube-
rin also nicht beweisen, dass der
Reiseveranstalter die vertragli-
chen Leistungen nicht erfüllt hat.
Somit war der Klageanspruch ab-
zuweisen. © Alle Rechte vorbehalten
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Das Hotel ist zum Aus-der-Haut-Fahren? Dann sollten die Mängel eindeutig belegt werden, sonst wird's nichts mit
dem Schadenersatz. shutterstock
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